
Ab welchem Alter dürfen Kinder und Jugendliche unter welchen 

Voraussetzungen schießen? 

Unter 12 Jahren:  keine allgemeine Erlaubnis zum Schießen 

Außer mit einem Lichtpunktgewehr (Laser Ziel Punkt), ohne Munition 

 

 

12,13 und 14 Jahre:  Luftgewehr und Luftpistole 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten. 

- Sie muss vor Beginn des Schießens schriftlich vorliegen oder die 

Sorgeberechtigten müssen persönlich anwesend sein. 

- Aufsicht benötigt besondere Jugendbasislizenz 

 

 

14 und 15 Jahre:  Luftgewehr und Luftpistole 

- Die besondere Obhut und die Einverständniserklärung entfallen. 

Eine Schießaufsicht ist natürlich immer erforderlich. 

 

 

ab 16 Jahre:   Luftgewehr, Luftpistole und alle sonstigen Waffen, sofern es  

  Disziplinen sind, die in der Sportordnung des Deutschen 

  Schützenbundes enthalten sind. 

- Bedingung: Schießaufsicht mit entsprechenden Lizenzen 


